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Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Beschlüsse der Kreistagssitzung vom 25.05.2016
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 2016/20/0288: Der Kreistag ermächtigte den Landrat im Jahr 
2016 gemäß § 108 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufnahme von Krediten für die Umschuldung eines Kre-
dites unter folgenden Rahmenbedingungen:
1.  Die Kreditaufnahme darf maximal in Höhe des Restbetrages des umzu-

schuldenden Kredites erfolgen.
2.  Die Kreditaufnahme erfolgt zum Termin des Ablaufes der Zinsbindung des 

umzuschuldenden Kredites.
3.  Die Restlaufzeit des umgeschuldeten Kredites beträgt 10 Jahre.
4. Der neu vereinbarte Zinssatz darf die Höhe von 3,0 v.H. nicht übersteigen.
5.  Der Kredit für die Umschuldung ist bei der Investitionsbank Sachsen-An-

halt im Rahmen des Förderprogramms STARK II aufzunehmen.
Beschluss Nr. 2016/20/0303: Der Kreistag ermächtigte den Landrat im Jahr 
2016 gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KVG LSA zur Aufnahme von Krediten unter 
folgenden Rahmenbedingungen:
1.  Die Kreditaufnahme darf maximal 5.262.500,00 € entsprechend der Höhe 

des Betrages lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 betragen.
2. Die Kredite sind mit einer Laufzeit bis zu 30 Jahren aufzunehmen.
3. Der vereinbarte Zinssatz darf die Höhe von 2,5 % nicht übersteigen.
4.  Auf dem Kreditmarkt sind Kredite mit günstigen Zinssätzen zu nutzen.
Beschluss Nr. 2016/20/0291: Der Kreistag beschließt die erste Nachtragshaus-
haltssatzung des Landkreises Börde für das Haushaltsjahr 2016 und ermächtigt 
den Landrat zur Abwicklung des ersten Nachtragshaushaltsplanes 2016.
Beschluss Nr. 2016/80/306: 1. Der Kreistag beschloss, den Eigenbetrieb 
„Abfallentsorgung“, die Abfallentsorgung Bördekreis Wanzleben GmbH und 
die Abfallentsorgungsgesellschaft „Untere Ohre“ mbH mit Wirkung zum 
01.01.2017 zu einer neu zu gründenden Anstalt öffentlichen Rechts zusam-
menzuführen.
2.  Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Verträge und Satzun-

gen vorzubereiten und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Beschluss Nr. 2016/Abf/0293: An Stelle von Frau Stephanie Schuster be-
stellte der Kreistag auf Vorschlag des Personalrates des Eigenbetriebes, als 
neuen Vertreter der beim Eigenbetrieb „Abfallentsorgung“ Beschäftigten im 
Betriebsausschuss Abfallentsorgung, für die Dauer der restlichen Wahlperiode 
Herrn Sebastian Mitreiter. 
Beschluss Nr. 2016/40/0300: Der Kreistag stimmte der Umwandlung der Se-
kundarschule Barleben in eine Gemeinschaftsschule als Träger der Schulent-
wicklungsplanung zum Schuljahr 2016/17 zu.
Beschluss Nr. 2016/ReM/0304: Der Kreistag beschloss die Änderung der 
Richtlinie des Landkreises Börde zur Förderung von Projekten, die der Ver-
wirklichung von Lokalen Entwicklungsstrategien (LES) dienen (LEADER-
Projektförderung).

Haldensleben, 26.05.2016

gez. Walker
Landrat
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